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1. Einführung

Die Finanz- und Wirtschaftskrise in den Jahren 2009 und 2010 hat 
genauso wie die Corona-Pandemie gezeigt, dass Kurzarbeit für Ar-
beitgeber ein geeignetes Mittel sein kann, um auf einen vorüber-
gehenden Arbeitsrückgang im Unternehmen, sei es konjunkturell 
oder saisonal bedingt, sei es aufgrund von massiven Einschränkun-
gen zum Gesundheitsschutz, zu reagieren.

Die getroffenen Maßnahmen zur Erleichterung der Kurzarbeit be-
wahrten viele Arbeitgeber davor, Fachkräfte auszustellen, die spä-
ter wieder dringend benötigt werden.

-
ationen der DAX-Konzern ebenso wie das kleine Taxiunternehmen 
um die Ecke unterstützt werden. Mit verschiedenen Regelungen 
hat der Gesetzgeber zu Beginn der Coronavirus-Krise den Zugang 
zum Kurzarbeitergeld erleichtert. Die meisten, der zunächst auf 
das Jahr 2020 befristeten Regelungen wurden zuletzt bis Mitte 
2022 verlängert. 

-
arbeit wird gesprochen, wenn die mit dem Arbeitnehmer (aus Grün-
den der besseren Lesbarkeit wird nur das generische Maskulinum 
verwendet) vereinbarte regelmäßige wöchentliche oder monatliche 
Arbeitszeit aus Gründen, die im Verantwortungsbereich des Arbeit-
gebers liegen, vorübergehend verkürzt werden soll. Grundsätzlich 
stellt jede Verringerung einer fest vereinbarten Arbeitszeit Kurzar-
beit dar. Bei der sog. „Kurzarbeit Null“ wird die Arbeit sogar gänz-
lich aufgehoben. 

Kürzung des Arbeitsentgelts können durch Kurzarbeitergeld teil-
weise aufgefangen werden. Da die vorübergehende Verringerung 
der Arbeitszeit eine Abweichung von den vereinbarten Bestim-
mungen des Arbeitsverhältnisses darstellt, kann Kurzarbeit nicht 
„einfach so“ durch den Arbeitgeber angeordnet werden, sondern 
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bedarf einer wirksamen Rechtsgrundlage. Daran haben auch die 
gesetzlichen Regelungen für den erleichterten Zugang zum Kurz-
arbeitergeld nichts geändert.

2. Arbeitsrechtliche Grundlagen zur Einführung  
von Kurzarbeit

2.1 Beschäftigungsanspruch und Betriebsrisikolehre

-
beitszeit nicht ohne Weiteres einseitig verkürzen. Dem stehen so-
wohl der arbeitsrechtliche Beschäftigungsanspruch, als auch das 
Betriebs- und Wirtschaftsrisiko des Arbeitgebers entgegen. 

-
mäß, also im vereinbarten Umfang, zu beschäftigen, wenn dieser 
es verlangt. Dieser Anspruch wird aus dem allgemeinen Persön-
lichkeitsrecht abgeleitet.

In der Praxis spielt das sog. Betriebs- und Wirtschaftsrisiko eine 
erhebliche Rolle. Will der Arbeitgeber die Arbeitsleistung nicht an-
nehmen bzw. kann er die Arbeitsleistung schuldhaft nicht anneh-

behält der Arbeitnehmer trotzdem seinen Anspruch auf Arbeitsent-
gelt. Dabei ist unerheblich, ob die Arbeitsleitung aus betriebstech-
nischen Gründen unmöglich oder für den Arbeitgeber unzumutbar 
wird oder die Durchführung des Arbeitsprozesses zwar als solches 
noch möglich, die Ausführung der Arbeit für das Unternehmen je-
doch wirtschaftlich sinnlos wird.

-
gels nicht beschäftigen, wird er nicht von seiner Gegenleistungs-

Entgelt zu bezahlen. 
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Beispiel: Der Automobilhersteller A muss für zwei Arbeitstage die Produk-
tion seiner Fahrzeuge einstellen, da er wegen eines Brandes im 
Werk seines Zulieferers Z von diesem keine Kupplungen geliefert 
bekommt. Der Automobilhersteller schließt für zwei Tage seinen 
Betrieb. Die Arbeitnehmer werden nicht zur Arbeitsleistung heran-
gezogen. 

Da der Arbeitgeber das Betriebs- und Wirtschaftsrisiko trägt, be-
halten die Arbeitnehmer an den beiden Tagen, an denen der Be-
trieb geschlossen bleibt, ihren Vergütungsanspruch, obwohl keine 
Arbeitsleistung erbracht wird. 

Nicht zum Betriebsrisiko gehören allgemeine Gefahrenlagen wie 
Kriege, Unruhen und Terroranschläge. Erfolgt eine Betriebsschlie-

Pandemiebekämpfung, mit denen betriebsübergreifend zum 
Schutz der Bevölkerung vor schweren und tödlichen Krankheits-

-

nicht für die Versorgung der Bevölkerung notwendigen Einrichtun-
gen geschlossen werden, trägt der Arbeitgeber nach Ansicht des 
BAG ausnahmsweise nicht das Risiko des Arbeitsausfalls. In einem 
solchen Fall ist die Unmöglichkeit der Arbeitsleistung Folge eines 
hoheitlichen Eingriffs zur Bekämpfung einer die Gesellschaft ins-
gesamt treffenden Gefahrenlage.

2.2 Rechtsgrundlagen zur Einführung der Kurzarbeit

Die Einführung einer Kurzarbeit bedarf daher einer gesonderten 
Rechtsgrundlage. Diese kann enthalten sein in

 gesetzlichen Bestimmungen (für die Praxis selten relevant), 

 einem auf das Arbeitsverhältnis anwendbaren Tarifvertrag,

 einer Betriebsvereinbarung zwischen Arbeitgeber und  
dessen Betriebsrat oder

 in individualvertraglichen Absprachen. 
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Hinweis

Das Weisungs- oder Direktionsrecht des Arbeitgebers, wo-
nach dieser Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung nach bil-
ligem Ermessen im Rahmen der getroffenen Vereinbarungen 
näher bestimmen kann, rechtfertigt nicht die Einführung von 
Kurzarbeit. 

-
zung der Arbeitszeit, sondern setzen vielmehr eine wirksame 
Rechtsgrundlage voraus. 

2.2.1 

Tarifverträge enthalten teilweise Regelungen zur Einführung von 
Kurzarbeit. Ob die Tarifvertragsparteien, also die Arbeitgeberver-
bände und Gewerkschaften, in ihren Tarifverträgen die Möglichkeit 
der Kurzarbeit vorsehen, bleibt diesen überlassen. 

Die  ist in der Praxis 

Arbeitgeber bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen einseitig 
oder im Zusammenwirken mit dem Betriebsrat, in Einzelfällen auch 
nur nach Einschaltung der Tarifvertragsparteien, Kurzarbeit ein-
führen kann. In der Regel werden zumindest die Voraussetzungen 
der Kurzarbeit, oftmals aber auch die Auswirkungen auf der Ver-

Mindestentgelt behalten oder der Arbeitgeber zu einem Zuschuss 

Enthält ein Tarifvertrag Regelungen zur Einführung der Kurzarbeit, 
kann der Arbeitgeber die Verkürzung der Arbeitszeit nur dann auf 

auf das Arbeitsverhältnis anzuwenden ist. 
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Die unmittelbare und zwingende Wirkung eines Tarifvertrages 
ergibt sich aus einer beidseitigen kongruenten Tarifbindung oder 
aus der Allgemeinverbindlichkeit des Tarifvertrages:

 Die Rechtsnormen eines Tarifvertrages gelten unmittelbar und 
zwingend zwischen allen beiderseits Tarifgebundenen, wenn 
das Arbeitsverhältnis in den räumlichen, betrieblichen, persön-
lichen und zeitlichen Anwendungsbereich des Tarifvertrages 
fällt. Tarifgebunden sind die Mitglieder der Tarifvertragspartei-
en, also der Arbeitgeber, der Mitglied im Arbeitgeberverband 
ist, und auf Arbeitnehmerseite das Gewerkschaftsmitglied. 

Für die Anwendung von Kurzarbeitsklauseln im Tarifvertrag als 
-

ber tarifgebunden ist. Auf die Gewerkschaftsmitgliedschaft des 
Arbeitnehmers kommt es hier nicht an.

 Unabhängig von einer Tarifbindung erfassen die Rechtsnormen 
eines Tarifvertrages in seinem Geltungsbereich auch die nicht-
tarifgebundenen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wenn der Ta-
rifvertrag für allgemeinverbindlich erklärt wurde.

Den Arbeitsvertragsparteien steht es aufgrund der zivilrechtlichen 
Vertragsfreiheit frei, auch ohne unmittelbare und zwingende Wir-
kung des Tarifvertrages, einen Tarifvertrag auf das Arbeitsverhält-
nis anzuwenden. Hierzu kann der Tarifvertrag im Arbeitsvertrag 
in Bezug genommen werden. 

2.2.2 Betriebsvereinbarung zur Einführung  
von Kurzarbeit 

Eine wirksame Rechtsgrundlage zur Einführung von Kurzarbeit 
kann in Betrieben, in denen ein Betriebsrat gewählt wurde, auch 
die gemeinsame Regelung der Betriebsparteien (Arbeitgeber und 
Betriebsrat) in Form einer Betriebsvereinbarung darstellen. 
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Hinweis

Die Verkürzung der Arbeitszeit nebst Verminderung der Ver-
gütung des Arbeitnehmers setzt eine förmliche Betriebsver-
einbarung voraus. Nur sie wirkt unmittelbar und zwingend auf 
die Arbeitsverhältnisse der betroffenen Arbeitnehmer ein. 

Die Betriebsvereinbarung bedarf der Schriftform.
Unterschriften des Arbeitgebers und des Betriebsrats, in der Regel 
vertreten durch den Vorsitzenden, auf derselben Urkunde aufwei-
sen.

Nach bisheriger Ansicht der Arbeitsverwaltung liegt keine förmli-
che Betriebsvereinbarung vor, wenn die Betriebsparteien die An-
zeige über den Arbeitsausfall an die Agentur für Arbeit gemein-
sam unterzeichnen.

Besteht ein wirksamer Tarifvertrag für den Betrieb des Arbeitge-
bers, ist bei Abschluss einer Betriebsvereinbarung der sog. Tarif-
vorbehalt zu beachten. Danach kann der Betriebsrat nur insoweit 

besteht. Die Betriebsvereinbarung muss sich im zulässigen Rege-
lungsbereich des Tarifvertrages halten. 

Welchen Inhalt eine Betriebsvereinbarung zur Einführung der 
Kurzarbeit haben muss, ist gesetzlich nicht geregelt. Allerdings 
stellen das Bundesarbeitsgericht und einige Landesarbeitsgerichte 
hohe Anforderungen.   

2.2.3 Individualvertragliche Abreden oder 
Einzelmaßnahmen 

Die Einführung von Kurzarbeit mit einer Verringerung der be-
triebsüblichen Arbeitszeit und Minderung des Arbeitsentgelts kann 
auch auf Grundlage individualvertraglicher Absprachen zwischen 
Arbeitgeber und dem einzelnen Arbeitnehmer erfolgen. Ab einer 
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gewissen Betriebsgröße ist dies schwierig umzusetzen, da mit je-
dem Arbeitnehmer eine Einzelfallregelung getroffen werden muss. 

Hinweis

Gilt in einem Betrieb kein Tarifvertrag oder enthält dieser kei-
ne Kurzarbeitsklausel und wurde in dem Betrieb auch kein 
Betriebsrat gewählt, besteht für den Arbeitgeber sogar aus-
schließlich die Möglichkeit, Kurzarbeit einzuführen

 durch eine entsprechende Vereinbarung mit den einzel-
nen Arbeitnehmern (Nachtrag zum Arbeitsvertrag),

 durch Kündigung der Arbeitsverhältnisse unter gleich-
zeitigem Angebot neuer Arbeitsverträge mit geänderter 
Arbeitszeit und angepasster Vergütung (Änderungskündi-
gung) oder

 unter Inanspruchnahme einer bereits in den Arbeitsverträ-
gen enthaltenen Kurzarbeitsklausel.

Auch bei einer Pandemie hat der Arbeitgeber kein automa-
tisches Recht, die Arbeitszeit einseitig zu verkürzen. Auch 
hier muss der Arbeitgeber eine Rechtsgrundlage schaffen, die 
wirksam die Arbeitszeit verkürzt.

Durch einen Nachtrag zum Arbeitsvertrag kann Kurzarbeit einge-
führt werden. Der Nachtrag würde die Verkürzung der Arbeitszeit 
und die daraus resultierende Verringerung des Arbeitsentgelts ent-

Nachtrag zum Arbeitsvertrag zur Einführung der Kurzarbeit keiner 
Formvorschrift, könnte deshalb auch mündlich oder durch konklu-
dente Einigung (durch schlüssiges Verhalten) zustande kommen.

Beispiel: Der Arbeitgeber kündigt auf einer Mitarbeiterversammlung die 
Einführung von Kurzarbeit ab dem 01.04. unter Benennung der 
veränderten (verkürzten) Arbeitszeiten an. Zusätzlich macht der Ar-
beitgeber einen entsprechenden Aushang am schwarzen Brett und 
informiert seine Mitarbeiter per Rund-E-Mail.
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verringerten Arbeitszeiten im Betrieb ein, nimmt widerspruchslos 
das gekürzte Arbeitsentgelt und das für ihn beantragte Kurzarbei-
tergeld entgegen.

Für die Verkürzung der Arbeitszeit und die Verringerung des Ar-
beitsentgelts besteht eine wirksame Rechtsgrundlage aufgrund in-
dividueller Vereinbarung zwischen den Arbeitsvertragsparteien, die 
durch schlüssiges Verhalten zustande gekommen ist.

Hinweis

Da der Arbeitgeber für die getroffene Vereinbarung zur 

viele Arbeitsverträge (vor allem Musterarbeitsverträge) sog.  

ausschließen können, sollte ein Nachtrag zum Arbeitsvertrag 
für die Einführung von Kurzarbeit trotzdem möglichst schrift-
lich (zumindest durch Unterschriftslisten) abgeschlossen 
werden.

Ist der Arbeitnehmer nicht bereit, einen Nachtrag zum Arbeitsver-
trag zu unterzeichnen, könnte die Verkürzung der Arbeitszeit durch 
eine Änderungskündigung herbeigeführt werden. 

ist und die individuellen Kündigungsfristen einzuhalten sind, spielt 
die Änderungskündigung bei Kurzarbeit eine untergeordnete Rol-

-
che fristlose Änderungskündigung zur Einführung der Kurzarbeit 
für möglich gehalten.

In Arbeitsverträgen bereits vorformulierte Kurzarbeitsklauseln, 
die dem Arbeitgeber die einseitige Anordnung von Kurzarbeit er-
möglichen, werden von der Rechtsprechung kritisch gesehen.
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2.3 Zwingende Mitbestimmung des Betriebsrats

Unabhängig auf Basis welcher Rechtsgrundlage die Einführung 
der Kurzarbeit erfolgen soll, besteht in Betrieben, in denen ein Be-
triebsrat gewählt wurde, ein zwingendes Mitbestimmungsrecht. 

Hinweis

Das Mitbestimmungsrecht erstreckt sich auf die Frage, ob, für 
welchen vorübergehenden Zeitraum, in welchen Bereichen, 
für welche Arbeitnehmer, in welchem zeitlichen Umfang 
Kurzarbeit eingeführt und wie die geänderte Arbeitszeit auf 
die einzelnen Wochentage verteilt werden soll. Kommt eine 
Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat nicht zustan-
de, entscheidet die sog. Einigungsstelle.

Verstößt der Arbeitgeber gegen das Mitbestimmungsrecht, hat der 
Betriebsrat einen Unterlassungsanspruch. Außerdem sind einsei-
tig vom Arbeitgeber getroffene Maßnahmen insoweit unwirksam, 
als dadurch Ansprüche der Arbeitnehmer vereitelt oder geschmä-
lert werden. Dies gilt auch für einzelvertragliche Vereinbarungen. 
Die tatsächlich durchgeführte Mitbestimmung ist Wirksamkeits- 
voraussetzung für Maßnahmen zum Nachteil des Arbeitnehmers. 

Beispiel: Aufgrund eines konjunkturell bedingten Auftragseinbruchs beim 
Arbeitgeber vereinbart dieser mit seinen Mitarbeitern im Rahmen 
einer Kurzarbeit jeweils einzelvertraglich die Kürzung der Arbeits-

-
rat wurde in die Maßnahme nicht einbezogen, weil alle Arbeitneh-
mer den Nachtrag unterschrieben haben.

Trotz der individuellen Zustimmung sämtlicher Arbeitnehmer ist 

verbundene Verkürzung des Arbeitsentgelts, wegen der Missach-
tung des Mitbestimmungsrechts des Betriebsrats unwirksam. 
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3. Gewährung von Kurzarbeitergeld

Die Gewährung von Kurzarbeitergeld durch die Bundesagentur für 

Besteht eine wirksame Rechtsgrundlage zur Einführung von Kurz-
arbeit, reduziert sich das Brutto-Arbeitsentgelt des Arbeitnehmers 
entsprechend der verkürzten Arbeitszeit. Das Kurzarbeitergeld soll 
diese Rechtsfolge für den Arbeitnehmer abfedern und einen teil-
weisen Ausgleich der Vergütungseinbuße bieten. 

Das Kurzarbeitergeld stellt einen Anspruch des Arbeitnehmers dar. 
Die Anzeige der Kurzarbeit und der Antrag auf Kurzarbeitergeld 
(Kug) erfolgen durch den Arbeitgeber. Aufgrund der arbeitsver-

3.1 Voraussetzungen für die Gewährung von 

Arbeitnehmer haben Anspruch auf Kurzarbeitergeld, wenn 

 ein erheblicher Arbeitsausfall mit Entgeltausfall vorliegt, 

 die betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind,

 die persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind und 

 der Arbeitsausfall der Agentur für Arbeit angezeigt worden ist.

-
son-Kurzarbeitergeldes vorliegen. Es muss ein Antrag innerhalb 
der Ausschlussfrist von drei Monaten gestellt worden sein. 

3.1.1 Erheblicher Arbeitsausfall mit Entgeltausfall

Der Anspruch auf Kurzarbeitergeld setzt zunächst das Vorliegen ei-
nes erheblichen Arbeitsausfalls mit Entgeltausfall voraus. Ein Ent-
geltausfall liegt nur dann vor, wenn der Arbeitgeber Kurzarbeit auf 
Basis einer wirksamen Rechtsgrundlage eingeführt hat. 
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ist ein Arbeitsausfall erheblich, wenn

 er auf wirtschaftlichen Gründen oder einem unabwendbaren  
Ereignis beruht, 

 er vorübergehend ist,

 er nicht vermeidbar ist und

 im jeweiligen Kalendermonat (Anspruchszeitraum) mindestens 
ein Drittel der in dem Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer von 

 
lichen Brutto-Entgelts betroffen ist. Bei den Berechnungen 
sind Auszubildende nicht mitzuzählen.

Mit dem „Gesetz zur befristeten krisenbedingten Verbesserung der 
Regelungen für das Kurzarbeitergeld“ vom 13.03.2020 wurde die 
Bundesregierung ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht 
der Zustimmung des Bundesrates bedarf, Erleichterungen bei den 
genannten Voraussetzungen zu schaffen. Hiervon wurde mehrfach 
befristet bezüglich der Vermeidbarkeit und der betrieblichen Quote 
des Arbeitsausfalls Gebrauch gemacht.

Gründe für den Arbeitsausfall 

Ein Arbeitsausfall ist (nur dann) erheblich, wenn er auf wirtschaft-
lichen Gründen oder einem unabwendbaren Ereignis beruht oder 

-
ursacht wird, die durch die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung 
bedingt ist.

Der Begriff „wirtschaftliche Ursachen“ ist umfassend und schließt 
alle Arbeitsausfälle ein, die auf der wirtschaftlichen Tätigkeit des 
Betriebes beruhen und sich aus dessen Teilnahme am Wirtschafts-
leben ergeben. 

-
kreislauf, insbesondere Konjunkturschwankungen, Auftragsman-
gel oder Absatzschwierigkeiten. 
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Corona-Virus kann zu wirtschaftlichen Ursachen für einen Arbeits-
ausfall führen, beispielsweise durch die Absage verschiedener Mes-
sen und Großveranstaltungen, durch ein eingeschränktes Reisever-
halten oder bei Unterbrechungen der Liefer- oder Absatzketten.

Das Merkmal „wirtschaftliche Gründe“ enthält im Wesentlichen die 

Risikosphäre des Arbeitgebers zuzuordnen sind und damit nicht 
den Bezug von Kurzarbeitergeld rechtfertigen.

Unter einem „unabwendbaren Ereignis“ ist allgemein ein Ereignis 
zu verstehen, das unter den gegebenen, nach der Besonderheit des 
Falles zu beurteilenden Umständen auch durch die äußerste, die-
sen Umständen angemessene und vernünftigerweise zu erwarten-

zu vermeiden ist. 

Ein unabwendbares Ereignis liegt insbesondere vor, wenn ein Ar-
beitsausfall durch behördliche oder behördlich anerkannte Maß-
nahmen verursacht ist, die vom Arbeitgeber nicht zu vertreten 
sind, wie etwa bei staatlich angeordneten Geschäftsschließungen 
aufgrund des Corona-Virus.

-
rikbrandes gegeben, der durch einen Blitzschlag verursacht wur-

kein unabwendbares Ereignis vor. 

Der Arbeitsausfall muss grdsl. unmittelbar auf dem unabwendba-
ren Ereignis beruhen. Eine mittelbare Abhängigkeit genügt nicht.

Beispiel: Beim Arbeitgeber tritt ein akuter Arbeitsmangel ein, weil dessen 
größter Kunde aufgrund eines Hochwassers vorübergehend keine 
Aufträge mehr an den Arbeitgeber erteilt. Das unabwendbare Er-
eignis beim Kunden stellt kein unmittelbares unabwendbares Ereig-
nis beim Arbeitgeber dar. 

Im vorliegenden Fall können aber wirtschaftliche Ursachen vorlie-
gen, wobei zu prüfen wäre, inwieweit diese vermeidbar waren.
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Auch ungewöhnliche, von dem üblichen Witterungsverlauf abwei-
chende Witterungsverhältnisse, können ein unabwendbares Er-
eignis darstellen, wenn sie unter Berücksichtigung der regionalen 
klimatischen Gegebenheit durch außergewöhnliche, dem üblichen 
Wetterverlauf nicht entsprechende Witterungsverhältnisse verur-

Ein unabwendbares Ereignis liegt auch vor, wenn ein Arbeitsausfall 
durch behördliche oder behördlich anerkannte Maßnahmen ver-
ursacht ist, die vom Arbeitgeber nicht zu vertreten sind.

Vorübergehender Arbeitsausfall

Ein Arbeitsausfall, der auf wirtschaftlichen Gründen oder einem 
unabwendbaren Ereignis beruht, ist nur dann erheblich, wenn er 

Einzelfalles ergibt, dass mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit 
in absehbarer Zeit wieder mit dem Übergang zur Vollarbeit zu 
rechnen ist. Die Arbeitsverwaltung geht davon aus, dass ein Zeit-
raum, der die jeweilige maximale Bezugsdauer des Kurzarbeiter-
geldes nicht überschreitet, noch als vorübergehend anzusehen ist. 

Die vorübergehende Natur des Arbeitsausfalls muss während der 
gesamten Dauer des Kurzarbeitergeldbezugs gegeben sein. Wird 
während des Bezugs von Kurzarbeitergeld festgestellt, dass keine 
Aussicht auf Beendigung der Kurzarbeit (mehr) besteht, so ist die 
Entscheidung über die Gewährung von Kurzarbeitergeld von die-
sem Zeitpunkt an aufzuheben. 

Unvermeidbarkeit des Arbeitsausfalls 

Ein Arbeitsausfall ist erheblich, wenn er nicht vermeidbar ist. Dazu 
müssen zuvor im Betrieb alle zumutbaren Vorkehrungen getroffen 
worden sein, um den Eintritt des Arbeitsausfalls zu verhindern. 
Unterlässt es der Betrieb, geeignete und wirtschaftlich zumutba-
re Maßnahmen durchzuführen, die den Arbeitsausfall mit Wahr-
scheinlichkeit abgewendet hätten, entfällt der Anspruch auf Kug.
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Zur Vermeidung des Arbeitsausfalls kommen v. a. in Betracht

 Arbeit auf Lager, soweit dies räumlich und wirtschaftlich ver-
tretbar ist,

 rechtzeitige und ausreichende Beschaffung von Rohstoffen oder 
von Heiz- oder Betriebsstoffen,

 wirtschaftlich zumutbare Umstellung auf andere Energiequellen 

Betriebsstoffmangel und

 Aufräumungs-, Instandsetzungs- oder Füllarbeiten. 

Anzeichen für eine Vermeidbarkeit des Arbeitsausfalls können 
insbesondere sein, dass 

 
Rohstoffen) zu erreichen; 

 die Preis- oder Lohnentwicklung abgewartet werden soll; 

 mehrfach von verschiedenen Auftraggebern Lieferungen bean-
standet wurden oder Lieferungen nicht termingemäß erfolgen 
und deshalb Aufträge zurückgezogen oder nicht mehr erteilt 
worden sind; 

 
-

laufzeiten für die Produktion) umgangen werden soll. 

Neben diesen allgemeinen Erwägungen benennt der Gesetzgeber 
explizit drei Fälle, in denen der Arbeitsausfall vermeidbar ist, und 
zwar, wenn der Arbeitsausfall 

 überwiegend branchenüblich, betriebsüblich oder saison-
bedingt ist oder ausschließlich auf betriebsorganisatorischen 
Gründen beruht,
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 durch die Gewährung von bezahltem Erholungsurlaub ganz 
oder teilweise verhindert werden kann, soweit vorrangige Ur-
laubswünsche der Arbeitnehmer der Urlaubsgewährung nicht 
entgegenstehen, oder

 durch die Nutzung von im Betrieb zulässigen Arbeitszeit-
schwankungen ganz oder teilweise vermieden werden kann.

-
zeitkonten) müssen alle Möglichkeiten der Flexibilisierung vor Ein-

Zeitguthaben müssen (im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten) 
zunächst reduziert und ggf. Minusstunden aufgebaut werden. 

Hinweis

Durch die coronabedingten Erleichterungen beim Kug müs-

Rechtsverordnung besteht bis zum 30.09.2022 eine weitere 

Volumen des Arbeitsausfalls (betriebliche Quote)

Ein Arbeitsausfall führt nur dann zum Anspruch auf Kug, wenn eine 
bestimmte Anzahl von Arbeitnehmern im Betrieb vom Ausfall eines 
bestimmten Arbeitsvolumens betroffen ist. Im jeweiligen Kalender-
monat muss nach der gesetzlichen Ausgangsregelung mindestens 
ein Drittel der im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer von einem 

-
to-Entgelts betroffen sein. 
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Hinweis

Durch die coronabedingten Erleichterungen beim Kug wurde 
der Anteil der in dem Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer, die 

-

Zusammenhang mit der Coronavirus-Krise beim Kurzarbeiter-

durch Rechtsverordnung nochmals verlängert werden.

Bei der Berechnung der Quote der im Betrieb beschäftigten Ar-
beitnehmer ist zunächst die Zahl der Arbeitnehmer festzustellen, 
die mindestens an einem Tag des Bezugszeitraums (Kalendermo-
nat) die im Betriebsplan vorhandenen Arbeitsplätze besetzen. Aus-
zubildende sind nicht mitzuzählen. Anschließend ist festzustellen, 
ob mindestens die erforderliche Quote (ein Drittel bzw. nach KugV 

Entgeltausfall 
von jeweils mehr als 10 % ihres monatlichen Brutto-Arbeitsent-
gelts betroffen ist. 

Hinweis

-
mern des Betriebes in Höhe des jeweiligen Entgeltausfalls 
Kurzarbeitergeld gewährt werden, und zwar auch dann, wenn 

Brutto-Entgelts beträgt. 

Beispiel: -
-
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Bei einem Drittel der Arbeitnehmer (mindestens 10) reduziert sich 
-
-
-

gert, können diese ebenfalls Kurzarbeitergeld erhalten. 

3.1.2 Betriebliche und persönliche Voraussetzungen

Die betrieblichen Voraussetzungen zum Bezug von Kug sind er-
füllt, wenn in dem Betrieb mindestens ein Arbeitnehmer versiche-

Die persönlichen Voraussetzungen für den Bezug von Kug sind 
zunächst erfüllt, wenn der Arbeitnehmer nach Beginn des Arbeits-
ausfalls 

 

 aus zwingenden Gründen aufnimmt oder 

 im Anschluss an die Beendigung eines Berufsausbildungs- 
verhältnisses aufnimmt.

Das „Gesetz zur befristeten krisenbedingten Verbesserung der Re-
gelungen für das Kurzarbeitergeld“ räumt auch Leiharbeitern An-
spruch auf Kug ein.

Allgemein ist die  Voraussetzung für 
-

schäftigte, Rentner, Werkstudenten oder beherrschende Gesell-
schafter-Geschäftsführer vom persönlichen Anwendungsbereich 
ausgeschlossen. 

Die sozialversicherungsrechtliche Bewertung, ob ein Arbeitnehmer 

Kurzarbeitergeldes ausgeschlossen ist, muss von der arbeitsrecht-
lichen Frage unterschieden werden, was mit solchen Mitarbeitern 
während der Kurzarbeit geschieht. Dies ist allein auf betrieblicher 
Ebene auf Basis der einschlägigen Rechtsgrundlage (Tarifvertrag, 
Betriebsvereinbarung oder einzelvertragliche Absprache) zu beur-



18

Kurzarbeit

die Kurzarbeit einzubeziehen und ein Entgelt zu bezahlen, das dem 

Das Arbeitsverhältnis darf während des Bezugs von Kug nicht ge-
kündigt oder durch Aufhebungsvertrag aufgelöst werden. Bei einer 
Kündigung entfällt das Kurzarbeitergeld am Tag nach dem Zugang 
der Kündigung. Bei Abschluss eines Aufhebungsvertrages besteht 
mit dem Tag der Unterzeichnung kein Anspruch auf Kurzarbeiter-
geld mehr. 

Endet ein Arbeitsverhältnis während des Bezugs von Kug aufgrund 
einer Befristung, wird Kurzarbeitergeld (bei Vorliegen der übrigen 
Voraussetzungen) bis zum Ende der Befristung gewährt.

Grundsätzlich würden sich die Feststellung eines erheblichen Ar-
beitsausfalls und die Einstellung neuer, bisher nicht im Betrieb be-
schäftigter Arbeitnehmer widersprechen. Dennoch wird (bei Vor-
liegen der übrigen Voraussetzungen) Kurzarbeitergeld gewährt, 
wenn ein Arbeitnehmer nach Beginn des Arbeitsausfalls eine 

aufnimmt, etwa wenn der Arbeitgeber aufgrund gesetzlicher Vor-

wenn es zur Weiterführung des Betriebes unumgänglich notwen-
dig war, eine nicht entbehrliche Fachkraft einzustellen, die aus den 
Reihen der Belegschaft nicht gewonnen werden konnte. 

Kurzarbeitergeld kann bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen 
auch Arbeitnehmern gewährt werden, die nach Beginn des Arbeits-

an die Beendigung eines Berufsausbildungsverhältnisses aufneh-

(befristete oder unbefristete) Beschäftigung bei dem bisherigen 
Ausbildungsbetrieb oder einem anderen Arbeitgeber aufgenom-
men wird. 
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Die persönlichen Voraussetzungen sind nicht erfüllt und damit 
der Bezug von Kug ausgeschlossen, bei Arbeitnehmern

 -
maßnahme mit Bezug von Arbeitslosengeld oder Übergangs-
geld, wenn diese Leistung nicht für eine neben der Beschäfti-
gung durchgeführte Teilzeitmaßnahme gezahlt wird,

 während des Bezugs von Krankengeld sowie

 einem Ausfall von Arbeitseinkünften im Zusammenhang mit ei-

Der Anspruch auf Kurzarbeitergeld ist letztlich auch für solche Per-
sonen ausgeschlossen, die bei einer Vermittlung durch die Arbeits-
verwaltung nicht in der von der Agentur für Arbeit verlangten und 
gebotenen Weise mitwirken. Dies gilt auch für vermittelte Weiter-
bildungsangebote. Die Arbeitsagentur kann in diesen Fällen eine 
Sperrzeit in Bezug auf das Kurzarbeitergeld anordnen.

3.1.3 Wirksame Anzeige des Arbeitsausfalls

Der Arbeitsausfall ist bei der Agentur für Arbeit, in deren Bezirk 

Arbeitgeber oder der Betriebsvertretung erstattet werden. 

Die Anzeige hat schriftlich oder elektronisch zu erfolgen. Nach 
den Vorgaben der Arbeitsverwaltung genügen auch ein Telefax 
oder eine eingescannte sowie unterschriebene, per E-Mail über-

Wird die Anzeige durch den Arbeitgeber erstattet, ist eine Stel-
lungnahme der Betriebsvertretung

Mit der Anzeige ist glaubhaft zu machen, dass ein erheblicher Ar-
beitsausfall besteht und die betrieblichen Voraussetzungen für das 
Kurzarbeitergeld erfüllt sind.

Das Kurzarbeitergeld wird frühestens von dem Kalendermonat an 
geleistet, in dem die Anzeige über den Arbeitsausfall bei der Agen-
tur für Arbeit eingegangen ist. Arbeitsausfälle, die zwar vor dem 
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Eingang der Anzeige bei der Arbeitsagentur, jedoch noch im glei-
chen Kalendermonat liegen, werden in die Gewährung des Kurzar-
beitergeldes einbezogen. 

Die zuständige Agentur für Arbeit hat dem Anzeigenden unverzüg-
lich einen schriftlichen Bescheid darüber zu erteilen, ob aufgrund 
der vorgetragenen und glaubhaft gemachten Tatsachen ein erheb-
licher Arbeitsausfall vorliegt und die betrieblichen Voraussetzun-
gen erfüllt sind.

3.2 Bemessung des Kurzarbeitergeldes

-
-

gelt und dem pauschalierten Netto-Entgelt aus dem Ist-Entgelt.

das Kurzarbeitergeld bzw. der einschlägige Leistungssatz zunächst 
befristet bis 31.12.2020 erhöht, und zwar für Arbeitnehmer, die 
beim Arbeitslosengeld die Voraussetzungen für den erhöhten Leis-
tungssatz erfüllen würden (einkommensteuerrelevantes Kind), ab 

-

der Netto-Entgeltdifferenz im Anspruchszeitraum, wenn die Dif-

-
höhten Leistungssätze – bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen 

Die Berechnung erfolgt arbeitnehmerbezogen. Es sind Monate mit 
Kurzarbeit ab März 2020 zu berücksichtigen, sodass die erhöhten 
Leistungssätze erstmals ab Juni 2020 in Frage kamen. Die Bezugs-
monate müssen dabei nicht zusammenhängen. Auf die Bezugsmo-
nate werden auch solche Monate angerechnet, in denen die Net-
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Die konkrete Berechnung des Kurzarbeitergeldes erfolgt in fünf 

1. 

2. Feststellung des Ist-Entgeltes,

3. Feststellung der Leistungsgruppe und des Leistungssatzes.

4. Ermittlung der rechnerischen Leistungssätze, die aus den pau-

-
den und in der Tabelle zur Berechnung des Kurzarbeitergeldes 
(Kug) abgedruckt sind, 

Ermittlung des Unterschiedsbetrages zwischen den aus der 
Tabelle abgelesenen rechnerischen Leistungssätzen für das 

Kurzarbeitergeld dar.

Soll-Entgelt ist das Brutto-Arbeitsentgelt, das der Arbeitnehmer 
ohne den Arbeitsausfall in dem Anspruchszeitraum (Kalendermo-
nat) erzielt hätte, vermindert um Entgelt für Mehrarbeit. 

Ist-Entgelt ist das Brutto-Arbeitsentgelt, das der Arbeitnehmer in 
dem Anspruchszeitraum tatsächlich erzielt hat, zzgl. aller zustehen-
den Entgeltanteile. 

-
ro-Betrag zu runden.

Beispiel: Aufgrund eines erheblichen Arbeitsausfalls wird beim Arbeitgeber 
Kurzarbeit durchgeführt. Für den Arbeitnehmer A reduziert sich im 

der ledige Arbeitnehmer ohne Kinder eine Bruttomonatsvergütung 
-
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Unter Verwendung der „Tabelle zur Berechnung des Kug“ (Kug 

bis 3.009,99 Euro ein rechnerischer Leistungssatz von 

Die pauschalierten Netto-Entgelte werden durch das Bundesmi-

der „Verordnung über die pauschalierten Netto-Entgelte für das 
Kurzarbeitergeld“ festgelegt. 

jeweilige Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung 
zu berücksichtigen. 

Sachbezüge sind mit dem Wert zu berücksichtigen, der sich aus 
-

arbeit geleistete Grundvergütung und etwaige Zuschläge. 

Hinweis

 
regelungen zu beachten, etwa wenn der Arbeitgeber ver-

-
beitnehmer anderweitigen Erwerb hat. Bei der konkreten Be-
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3.3 Anspruchsdauer

Dauer von längs-
tens zwölf Monaten von der Agentur für Arbeit geleistet. 

-
verordnung, die Bezugsdauer für das Kurzarbeitergeld über die 

verlängern, wenn außergewöhnliche Verhältnisse auf dem gesam-
ten Arbeitsmarkt vorliegen. Hiervon machte die Bundesregierung 
mehrfach Gebrauch. Mit der Kurzarbeitergeldverlängerungsver-
ordnung (KugverlV) vom 30.11.2021 wurde die Bezugsdauer für 
das Kurzarbeitergeld für Arbeitnehmer, deren Anspruch auf Kurz-
arbeitergeld bis zum Ablauf des 31.03.2021 entstanden ist, über 

Aufgrund der anhaltenden Pandemie und der hohen Infektions-

erhalten. 

Nach Ablauf der Bezugsdauer kann Kurzarbeitergeld erneut ge-
währt werden, wenn seit dem letzten Kalendermonat, für den Kurz-
arbeitergeld gezahlt worden ist, drei Monate vergangen sind und 
die Voraussetzungen für den Anspruch auf Kurzarbeitergeld erneut 
vorliegen. 

Wird die Arbeitszeit im Rahmen der Kurzarbeit nicht für den ge-
samten Betrieb, sondern nur für einzelne Betriebsabteilungen ver-
kürzt, ist die Bezugsdauer für das Kurzarbeitergeld für jede betrof-
fene Betriebsabteilung gesondert zu bestimmen. 
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3.4 Antrag auf Gewährung von Kurzarbeitergeld 

Die Gewährung von Kurzarbeitergeld setzt einen Antrag des Ar-
beitgebers voraus. Der Antrag auf Kurzarbeitergeld ist von der An-
zeige des Arbeitsausfalls ( ) zu unterscheiden. 

Den Antrag auf Gewährung von Kurzarbeitergeld können nur der 

Betriebsvertretung beizufügen. 

Die Gewährung von Kurzarbeitergeld muss bei der zuständigen 
Arbeitsagentur innerhalb einer Ausschlussfrist von drei Kalender-
monaten einzeln für den jeweiligen Kalendermonat schriftlich be-
antragt werden. 

4. 

4.1 Lohnsteuer

Kurzarbeitergeld aber dem Progressionsvorbehalt unterliegt, muss 
es in der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung gesondert aus-
gewiesen werden.

der Kurzarbeit abzumildern, gewähren vor allem Tarifverträge oft-

Kurzarbeitergeld sind als Arbeitseinkommen grundsätzlich lohn-
-

Drucklegung noch nicht vor) sind – entsprechend der sozialversi-
cherungsrechtlichen Behandlung (siehe ) – Zuschüsse 
des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld für die Monate März 2020 

-

und dem Ist-Entgelt nicht übersteigen.
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4.2 

Das Fortbestehen des Versicherungsverhältnisses während des Be-
zugs von Kurzarbeitergeld wird – unabhängig von der Dauer der 
ggf. auch vollständigen Arbeitszeitreduzierung – in den einzelnen 

Wird während der Kurzarbeit normal gearbeitet und damit Arbeits-
entgelt erzielt, tragen Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Beiträge 

grundsätzlich zur Hälfte. 

-
stimmungen einen Zuschuss zum Kurzarbeitergeld oder den Aus-
gleich der Differenz zwischen dem unter Berücksichtigung des 
Kurzarbeitergeldes erzielten Netto-Arbeitsentgelt und einem ge-

-

wie das während der Kurzarbeit für die Arbeit bezahlte Entgelt.

-

grundsätzlich alleine vom Arbeitgeber zu tragen. Beiträge zur Ar-
-

richten. Bemessungsgrundlage für die Beiträge aus dem gezahlten 
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Hinweis

Auf Grundlage des „Gesetzes zur befristeten krisenbedingten 
Verbesserung der Regelungen für das Kurzarbeitergeld“ vom 

-
arbeitergeldverordnung (KugV)“ auf Antrag zunächst befristet 
bis zum 31.12.2021 die von ihm allein zu tragenden Beiträge 

beziehen, vollständig erstattet. Nach der Kurzarbeitergeldver-
längerungsverordnung (KugverlV) vom 30.11.2021 werden 
dem Arbeitgeber in der Zeit von 01.01.2022 bis 31.03.2022 
auf Antrag von der Bundesagentur für Arbeit die Beiträge zur 
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